
 
I. Festsetzungen nach § 92 Abs. 1 LBO 
  
  
1. Einfriedung 
 
1.1 Entlang der Verkehrsflächen sind als Einfriedungen nur mind. 1,00 m und maximal 

1,50 m hohe landschaftstypische Laubhecken, die dauerhaft zu erhalten sind, zulässig. 
Grundstücksseitig sind dahinter Zäune zulässig. Die Heckenhöhe hat mindestens der 
Zaunhöhe zu entsprechen.  

 
Artenvorschläge: 
Rotbuche   - Fagus sylvatica  
Hainbuche   - Carpinus betulus  
Liguster   - Ligustrum vulgare  
Feldahorn   - Acer campestre 

 
1.2 Entlang öffentlicher Grünflächen sind auf den Baugrundstücken zu deren Einfriedung 

mind. 1,00 m hohe landschaftstypische Laubhecken, die dauerhaft zu erhalten sind, mit-
tig auf einer mindestens 2,00 m breiten unversiegelten Fläche zu pflanzen. Grund-
stücksseitig sind dahinter Zäune zulässig. Die Heckenhöhe hat mindestens der Zaunhö-
he zu entsprechen.  
 
Artenvorschläge: 
Rotbuche   - Fagus sylvatica  
Hainbuche   - Carpinus betulus  
Liguster   - Ligustrum vulgare  
Feldahorn   - Acer campestre 

 
 
2. Gebäudehöhen  

 
2.1 Die Höhe der Gebäude darf max. 8,0 m über der Fahrbahnoberkante vor dem Bau-

grundstück betragen.  
 
Als First- bzw. Gebäudehöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen der Fahrbahnober-
kante der nächstgelegenen Verkehrsfläche oder GFL-Fläche vor dem Baugrundstück 
und dem höchsten Punkt des Firstes, gemessen in Gebäude- und Straßenmitte. 
 

2.2 Die Sockelhöhe (Oberkante Erdgeschossfußboden) darf max. 0,50 m - gemessen in 
Gebäude- und Straßenmitte ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche 
oder GFL-Fläche vor dem Baugrundstück - betragen. 

 
 

 
3. Dächer 

  
Die Dächer der Hauptgebäude sind mit einer Dachneigung von 20° bis 60° Grad auszu-
führen. Dies gilt nicht für begrünte Dächer. Für untergeordnete Bauteile können Aus-
nahmen zugelassen werden. Für Wintergärten sind Glasdächer oder glasähnliche Mate-
rialien zulässig. Sonnenkollektoren und photovoltaische Anlagen auf Dächern sind zu-
lässig, wenn sie parallel zur Dachneigung angeordnet sind. 

 
 
 
II. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch 
  
  
1. Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO) 
  

Abweichend von § 14 (1) BauNVO sind Einrichtungen und Anlagen für die Kleintierhal-
tung im Plangebiet unzulässig.  
 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind im Vorgartenbereich mit Aus-
nahme von Einfriedungen unzulässig.  

 
  
2. Garagen und Stellplätze (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
  

Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind sie als Ausnahme 
zulässig, wenn keine nachbarschaftlichen und städtebaulichen Bedenken bestehen und 
zur öffentlichen Verkehrsfläche ein Mindestabstand von 2,0 m eingehalten werden kann.  

  
 
3. Geschossfläche (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 Abs. 2 BauNVO) 
 

Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO die Flä-
chen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehö-
renden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz mitzurechnen. 

 
 
 
4. Mindestgröße von Baugrundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 
4.1 In den Teilbaugebieten Q.1, Qu. 2 und Qu.3 ist für Einzelhäuser eine Mindestgrund-

stücksgröße von 450 m², für Doppelhäuser von 600 m² festgesetzt. 
 

4.2 Im Teilbaugebiet Qu. 4 ist für die zulässigen Einzelhäuser eine Mindestgrundstücksgrö-
ße von 600 m2 festgesetzt. 
 

 
5. Zulässige Zahl von Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
  

In Einzelhäusern sowie je Doppelhaushälfte ist maximal eine Wohneinheit zulässig. 
 

 
6. Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

 
In den in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreiecken sind Nebenanlagen und Ein-
richtungen gemäß § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO unzulässig. Einfriedungen und Bepflan-
zungen dürfen eine Höhe von 0,70 m, bezogen auf die Oberkante der Fahrbahn, nicht 
überschreiten. 

 
 
7. Ein- und Ausfahrten, Zugänge im Qu. 4 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Durch die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Erhalt von Anpflanzungen hin-
durch ist die Anlage von Zufahrten (Ein- und Ausfahrten) und Zugängen (Ein- und Aus-
gängen) nicht zulässig. 
 
 

8. Private Verkehrsfläche „Verkehrsberuhigter Bereich“  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
Auf der privaten Verkehrsfläche „Verkehrsberuhigter Bereich“ sind der allgemeine Fahr-
verkehr mit Kraftfahrzeugen, der allgemeine Radfahr- und Fußgängerverkehr sowie das 
Spielen von Kindern zulässig. 

 
 

 
5. Boden- und Gewässerschutz (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 
 

Wege, Fahrgassen und ebenerdige Stellplätze sind mit wasser- und luftdurchlässigem 
Unter- und Aufbau herzustellen.  

 

III. Festsetzungen zur Grünordnung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 

 
 
1. Erhalt von Anpflanzungen  

 
1.1 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Anpflanzungen sind 

die dort stockenden Heckengehölze auf Dauer mit einer Mindesthöhe von 2,0 m zu er-
halten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen (Buche) zu er-
setzen. 

 
1.2 Der in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Baum ist auf Dauer zu erhalten. 

Im Wurzelbereich des Baumes (Kronenbereich + 1,5 m) sind Nebenanlagen, Garagen 
und Stellplätze unzulässig. Die DIN 18920 und die Richtlinien für die Anlage von Stra-
ßen, RAS – LP 4, sind zu beachten. Bei Abgang des Gehölzes ist gleichwertiger Ersatz 
im Plangebiet zu leisten. Als gleichwertiger Ersatz ist je begonnene 40 cm Stammum-
fang des betroffenen Baumes, gemessen in 1 m Höhe, ein Baum der gleichen Art mit ei-
nem Stammumfang 20 – 25 cm zu pflanzen. 

 
 
2. Fläche zum Erhalt und Anpflanzen 
 
 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von Bäu-

men und Sträuchern sind die dort stockenden Sträucher auf Dauer zu erhalten und mit 
heimischen, standortgerechten Laubgehölzarten zu ergänzen. Abgängige Gehölze sind 
durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. 
 
Artenvorschläge: 
Rotbuche   - Fagus sylvatica  
Hainbuche   - Carpinus betulus  
Liguster   - Ligustrum vulgare  
Feldahorn   - Acer campestre 
 
 

3. Fläche zum Anpflanzen 
 

 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern ist gebietsintern entlang der westlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 
101/19 eine Hecke aus Blutbuchen (Fagus sylvatica ‚Purpurea’) mit einer Mindesthöhe 
von 2,0 m, unter Berücksichtigung vorhandener Heckenteile, zu pflanzen und auf Dauer 
zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. 
 
 

 
 

4. Grünfläche „Parkanlage / Kinderspielplatz“ 
 

An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage / Kinderspielplatz“ sind Laubbäume einer 
heimischen und standortgerechten Art (Stammumfang 18 - 20 cm) zu pflanzen und dau-
erhaft zu erhalten. Von den festgesetzten Standorten darf um maximal 7 m abgewichen 
werden. Die Gesamtzahl der festgesetzten Bäume darf nicht unterschritten werden. Im 
Kronenbereich eines jeden Laubbaumes ist eine Vegetationsfläche von mindestens 12 
m² vorzuhalten. 
 
Artenvorschlag:  
Feldahorn   - Acer campestre 
Obstbäume, alte robuste Sorten 

 
 
 

 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 92 der Landesbau-
ordnung wird nach Beschlussfassung durch den Rat vom 18.05.2006 folgende Satzung 
über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44a – Lülanden Nord - für das Gebiet 
nördlich Lülanden, westlich Steinberg ab einer Tiefe von 30 m und südlich der Aastwiete, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen. 
 
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990. 
 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses 
des Rates vom 16.12.2004. Die ortsübliche Be-
kanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist er-
folgt durch Abdruck im Wedel-Schulauer-Tageblatt 
und im Hamburger Abendblatt – Pinneberger Zei-
tung - am 05.11.2005. 
 
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde vom 16.11.2005 
bis zum 30.11.2005 durchgeführt. 
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
 
 
 

Die frühzeitige Beteiligung der von der Planung be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB ist mit dem 
Schreiben vom 14.01.2005 erfolgt. 
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
 
 
 

Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B) sowie der Begründung, haben in der 
Zeit vom 24.03.2006 bis zum 27.04.2006 während 
der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, dass Anregungen während der Aus-
legungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift  vorgebracht werden können und 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können, am 20. und 
27.03.2006 durch Abdruck im Wedel-Schulauer-
Tageblatt und im Hamburger Abendblatt – Pinne-
berger Zeitung - ortsüblich bekannt gemacht wor-
den. 
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 

 
 
 
Der katastermäßige Bestand am ........................ 
sowie die geometrischen Festlegungen der neuen 
städtebaulichen Planung werden als richtig be-
scheinigt. 
  
Elmshorn, den 
Katasteramt 
 
 
 
 
 

Der Rat hat die vorgebrachten Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange am 18.05.2006 geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) wurde am 18.05.2006 vom Rat als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde durch (einfa-
chen) Beschluss des Rates vom 18.05.2006 gebil-
ligt. 
 
Wedel, den 
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
 
Die Satzung über die Änderung des Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt und 
ist bekannt zu machen. 
  
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
 

Der Beschluss der Änderung des Bebauungspla-
nes durch den Rat und die Stelle, bei der der Plan 
auf Dauer während der Dienststunden von allen In-
teressierten eingesehen werden kann und die über 
den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ...................... 
durch Abdruck im Wedel-Schulauer-Tageblatt und 
im Hamburger Abendblatt – Pinneberger Zeitung - 
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Be-
kanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich 
ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) 
sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungs-
ansprüche geltend zu machen und auf das Erlö-
schen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewie-
sen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 
3 Satz 1 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die 
Satzung ist mithin in Kraft getreten am 
...................... . 
  
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 05.12.2005 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
  
Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
 
 
 

Der Planungsausschuss hat am 07.03.2006 den 
Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung be-
stimmt. 
 
 Wedel, den 
Der Bürgermeister 
i. A. 
 
 
 
 
 


